Tankkarten-Zusatzvereinbarung
§1: Vertragspartner

Die folgende Tankkarten-Zusatzvereinbarung wird zwischen

Firma

Straße

PLZ Ort   (im folgendem Text „Firma“ genannt)

und

Mitarbeiter

Straße

PLZ Ort   (im folgendem Text „Mitarbeiter“ genannt)

geschlossen.

Bei allen Fragen zum Einsatz der Tankkarte steht dem Mitarbeiter die Abteilung „Fuhrparkverwaltung“ zur Verfügung. Die Abteilung ist zu erreichen unter:

Abteilungsname

Ansprechpartner, Telefonnummer

(Vertretung: Ansprechpartner, Telefonnummer)

Hausinterne Postanschrift

Emailadresse

§2: Beschreibung der Tankkarten
Der Mitarbeiter erhält von der Fuhrparkverwaltung folgende Tankkarten ausgehändigt:

· Kartengesellschaft, Kennzeichen des Fahrzeugs, Kartennummer

· Kartengesellschaft, Kennzeichen des Fahrzeugs, Kartennummer

Die jeweilige Tankkarte darf nur für das Fahrzeug mit dem oben angegebenen Kennzeichen eingesetzt werden. Der Mitarbeiter ist verpflichtet, möglichst alle Betankungen des Fahrzeugs über eine Tankkarte abzurechnen. 

§3: Verlust der Tankkarte

Der Mitarbeiter ist verpflichtet, den Verlust und/oder Diebstahl einer Tankkarte unverzüglich bei der Fuhrparkverwaltung zu melden. Die Fuhrparkverwaltung lässt die Tankkarte umgehend bei der Tankkartengesellschaft sperren. 

Sollte die Tankkarte wieder aufgefunden werden, darf diese Karte nicht weiterhin benutzt werden. Der Mitarbeiter ist verpflichtet die Tankkarte zur Vernichtung an die Fuhrparkverwaltung zu übersenden. 

§4: Einsatz der Tankkarte

Der Mitarbeiter bezahlt die anfallenden Kosten für Kraftstoffe mit der jeweiligen Tankkarte. Zur Abrechnung unterschreibt der Mitarbeiter einen Beleg an der Tankstelle. Dieser Beleg muss vom Mitarbeiter bei der Abzeichnung auf seine Richtigkeit geprüft werden.

Die Tankkarte berechtigt zum Bezug aller Waren und Dienstleistungen der Tankstelle, mit Ausnahme von Shopartikeln. Reifen, Fahrzeugkleinteile und Kartenmaterialien dürfen nur in Ausnahmefällen mit der Tankkarte bezahlt werden.

§5: Kilometerstand

Der Mitarbeiter muss bei der Bezahlung an der Tankstelle den genauen Kilometerstand des Fahrzeuges angeben. Ersatzweise kann der Mitarbeiter den Kilometerstand mit „0“ eingeben. 

Der Mitarbeiter ist verpflichtet mindestens zwei Mal im Monat den exakten Kilometerstand seines Fahrzeuges anzugeben. 

§6: Rückgabe der Tankkarte

Der Mitarbeiter muss die Tankkarte bei Abgabe des Fahrzeugs an die Fuhrparkverwaltung zurückgeben. 

Die Fuhrparkverwaltung behält sich das Recht vor, die Tankkarte auch während der Fahrzeugnutzung jederzeit und ohne Angabe von Gründen einzuziehen. 

§7: Haftung

Der Mitarbeiter haftet für jede missbräuchliche Verwendung der Tankkarte. Die eventuellen Mehrkosten für das Unternehmen werden dem Mitarbeiter belastet. 

Bei einer wissentlichen falschen Nutzung der Tankkarte (zum Beispiel bei Betankungen eines Privatfahrzeugs) behält sich die Firma arbeits- und strafrechtliche Schritte vor.   

Datum und Unterschrift



Fuhrparkverwaltung
Datum/ Date
Der Mitarbeiter bestätigt die Aushändigung der Tankkarten und das Einverständnis mit den Tankkartenbedingungen:

Datum und Unterschrift




Datum/ Date

